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Holz und Stein gehören zu den ältesten Materialien auf 
der Erde und spielen im Leben der Menschen seit jeher 
eine große Rolle. Sie haben eine natürliche Ausstrah-
lung und finden schon seit Jahrhunderten vielseitige 
Verwendung in der Baukunst. 
Nicht nur bei der Innengestaltung stechen Elemente 
aus Stein und Holz ins Auge, sondern vor allem auch im 
Außenbereich, denn dort sind die beiden Baustoffe in 
ihrem Element: in der Natur.
Ob geschwungene Gartenwege, malerische Steintrep-
pen, ein gemütliches Holzdeck oder ein einladender 
Grillplatz: Holz und Stein ergänzen sich großartig und 
harmonieren miteinander.
Dem Gartenfreund stehen dabei – erst recht jetzt im 
Frühjahr – zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten zur Verfügung, so dass den individuel-
len Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind. foto: epr/Osmo

KleinreparaturKlauseln

Die formularmäßige Überbürdung der 
Kosten für kleinere Reparaturen auf den 
Mieter sorgt immer wieder für Konflik-
te zwischen den Mietvertragsparteien. 
Insbesondere bei der Bestimmung eines 
Höchstbetrages je Einzelreparatur gibt 
es in Rechtsprechung und Literatur 
keine klaren Festlegungen. RA Ron 
Nicklass erläutert Lösungsansätze.

foto: djd/Deutsche Energie-Agentur GmbH

GartenpfleGe

Im Mietvertrag hieß es, dass eine 
Gartennutzung nicht erlaubt sei. Der 
Vermieter wohnte auf dem Nachbar-
grundstück; seine Terrasse ragte in 
den Garten des Mietshauses hinein. 

Der Vermieter machte u. a. Kosten für 
Gartenpflege und Gartensprengwas-
ser in der Betriebskostenabrechnung 
geltend. Der Mieter erhob Einspruch. 

Der Rechtsstreit landete vor dem 
LG Berlin.

foto: epr/Osmo
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neue Öffnungszeiten
Unser Ladengeschäft in der Potsdamer Straße 143, Berlin-Schöneberg, 
ist ab sofort montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 
15 Uhr für Sie geöffnet. 
Kostenlose Kundenparkplätze gibt es auf dem Hof.

hinweise zur nutzung unserer 
heftlinks (z. B. „[he051001]“) 
finden Sie auf der Seite 108.
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